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1 Einführung 
 
 
Die am 21. Mai 1991 erlassene Richtlinie 
91/271/EWG des Rates der Europäischen Gemein-
schaften über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser – kurz: Kommunalabwasserrichtlinie – 
regelt die Sammlung, Behandlung und Einleitung 
kommunalen Abwassers sowie die Behandlung und 
Einleitung des Abwassers bestimmter Industriebran-
chen. Ziel der Richtlinie ist, die Umwelt vor schädli-
chen Auswirkungen dieses Abwassers zu schützen. 
Die Richtlinie wurde mit der Verordnung über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser (Kommu-
nalabwasserverordnung) vom 15. Dezember 1997, 
geändert durch Verordnung vom 8. Mai 2001, in 
Landesrecht überführt. 
 
Die Kommunalabwasserverordnung bestimmt im 
Wesentlichen Folgendes: 
1. Die Küstengewässer der Ostsee und die Einzugs-

gebiete der oberirdischen Gewässer in Mecklen-
burg-Vorpommern sind empfindliche Gebiete im 
Sinne von Artikel 5 und Anhang II der Richtlinie. 

2. Gemeindliche Gebiete, in denen sich Besiedlung 
und wirtschaftliche Aktivitäten für die Sammlung 
kommunalen Abwassers und die Weiterleitung zu 
einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage 
oder einer Einleitstelle hinreichend konzentrieren, 
sind 
• bei mehr als 10.000 Einwohnerwerten bis zum 

31. Dezember 1998 
• bei 2.000 bis 10.000 Einwohnerwerten bis zum 

31. Dezember 2005 
mit einer Abwasserkanalisation zu erschließen. 

3. In den genannten Gebieten hat das in der Kanali-
sation gesammelte Abwasser 

• bei mehr als 10.000 Einwohnerwerten vom 31. 
Dezember 1998 an einer Behandlung gemäß 
Tabellen 1 und 2 zu Anhang I Abschnitt B der 
Richtlinie 

• bei 2.000 bis 10.000 Einwohnerwerten vom 
31. Dezember 2005 an einer Behandlung ge-
mäß Tabelle 1 zu Anhang I Abschnitt B der 
Richtlinie 

unterzogen zu werden. 
4. In Kanalisationen gesammeltes kommunales 

Abwasser aus Gebieten mit weniger als 2.000 
Einwohnerwerten darf vom 1. Januar 2006 an in 
Gewässer nur eingeleitet werden, wenn durch ein 
Verfahren oder ein Entsorgungssystem Gewähr 
geleistet wird, dass die aufnehmenden Gewässer 
den maßgeblichen Qualitätszielen sowie den Be-
stimmungen der Richtlinie und anderer einschlä-
giger Richtlinien der Gemeinschaft entsprechen. 

5. In Kanalisationen und kommunale Abwasserbe-
handlungsanlagen eingeleitetes industrielles Ab-
wasser hat den Anforderungen gemäß Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie zu entsprechen. 

6. In Gewässer eingeleitetes Abwasser, das aus 
Betrieben der in Anhang III der Richtlinie ge-
nannten Industriebranchen mit mehr als 4.000 
Einwohner stammt und dessen Inhaltsstoffe bio-
logisch abbaubar sind, hat vom 1. Januar 2001 an 
den Anforderungen der Abwasserverordnung zu 
entsprechen. 

7. Klärschlamm ist unter Einhaltung der Bestim-
mungen der Klärschlammverordnung zu verwen-
den oder nach den Bestimmungen des Abfall-
rechts zu beseitigen. 

 
 
 
2 Umsetzung der Kommunalabwasserverordnung bis 2004 
 
 
Die Anforderungen der Kommunalabwasserrichtli-
nie, die mit der Überführung in die Kommunalab-
wasserverordnung verbindlich wurden, werden mit 
Umsetzung der nationalen Anforderungen des Was-
serhausgesetzes, der Abwasserverordnung, des Lan-
deswassergesetzes und der untergesetzlichen Rege-
lungen erfüllt. 
 
Die materielle Umsetzung der Kommunalabwasser-
verordnung stellte eine nicht unerhebliche Heraus-
forderung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
dar. Das Erbe der DDR – eine teilweise desolate, 
modernen Ansprüchen vielfach nicht entsprechende 
Abwasserbeseitigung – erforderte in den letzen 15 
Jahren einen Milliardenaufwand, um den Bestim-
mungen der Verordnung nachzukommen. 
 

Mittlerweile kann man die Herausforderung als 
gemeistert betrachten: Mussten der erste Lagebericht 
1997 und der zweite Lagebericht 2001 noch einräu-
men, dass den bis zum 31. Dezember 1998 umzuset-
zenden Verpflichtungen nicht in vollem Umfange, 
das heißt nicht anlagenkonkret, wohl aber hinsicht-
lich der Reduzierung der Phosphor- und Stickstoff-
emissionen aller kommunalen Kläranlagen entspro-
chen wurde, konnte der Lagebericht 2003 die nun-
mehrige Erfüllung dieser siedlungswasserwirtschaft-
lichen Anforderungen sowie die vorfristige Erfül-
lung der Verpflichtung zu einer der Verordnung 
entsprechenden Abwasserbehandlung in verdichte-
ten Gebieten mit 2.000 bis 10.000 Einwohnerwerten 
vermelden. Damit sind seit dem 31. Dezember 2002 
die für Verdichtungsgebiete mit 2.000 Einwohner-
werten und mehr geltenden materiellen Anforderun-
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gen der Kommunalabwasserverordnung in Mecklen-
burg-Vorpommern anlagenkonkret umgesetzt. 
 
Die Einhaltung der Anforderungen an die Beseiti-
gung industriellen Abwassers werden hinsichtlich 
der Einleitung in Kanalisationen und kommunale 
Abwasserbehandlungsanlagen durch den § 7a des 
Wasserhaushaltsgesetzes und die dazu erlassene 
Indirekteinleiterverordnung des Landes und durch 

kommunale Satzungen sowie hinsichtlich der Einlei-
tung biologisch abbaubaren Abwassers von zu be-
stimmten Industriebranchen gehörenden Betrieben 
mit mehr als 4.000 Einwohnerwerten durch die Ab-
wasserverordnung und den wasserrechtlichen Voll-
zug gewährleistet. Die Beseitigung von Klär-
schlamm erfolgt nach den Bestimmungen der Klär-
schlammverordnung und des Abfallrechts. 

 
 
 
3 Stand der Abwasserbeseitigung im Berichtszeitraum 2005/2006 
 
 
3.1 Anschlussgrad 
 
Gegenüber dem vorausgehenden Berichtszeitraum 
hat sich der Grad des Anschlusses an zentrale Ab-
wasserbeseitigungsanlagen weiter erhöht. Er beträgt 
im Berichtszeitraum 2005/2006 rund 85 %. Mit den 
noch geplanten Maßnahmen der öffentlichen Ab-
wassererschließung wird sich der Prozentsatz in den 
nächsten Jahren geringfügig erhöhen. 
 
 
3.2 Kanalisation und Nieder-

schlagswasserbehandlung 
 
Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes1 zur zentra-
len Abwasserbeseitigung beläuft sich insgesamt auf 
11.750 km, davon entfallen auf die Trennkanalisa-
tion 10.970 km und auf die Mischkanalisation 780 
km. Gegenüber dem letzten Lagebericht hat die 
Gesamtlänge somit um 9,1 % und die Länge der 
Trennkanalisation um 9,6 % zu-, die Länge der 
Mischkanalisation hingegen um 8,6 % abgenom-
men. Die Trennkanalisation teilt sich in 7.530 km 
Schmutzwasserkanal und 3.440 km Regenwasser-
kanal auf. 
 
Im Zusammenhang mit der Trenn- und Mischkana-
lisation werden 864 Anlagen zur Niederschlags-
wasserbehandlung, -rückhaltung und -entlastung 
betrieben1. Im Einzelnen handelt es sich um 453 
Regenrückhalteanlagen wie Rückhaltebecken, 
Rückhaltekanäle und Rückstaubecken mit einem 
Fassungsvermögen von 1.138.000 m³, 125 Regen-
klärbecken mit einem Fassungsvermögen von 
71.000 m³, 81 Regenüberlaufbecken mit einem Fas-
sungsvermögen von 160.000 m³ sowie 205 Regen-
überläufe ohne Becken. Damit hat sich das Fas-
sungsvermögen um 30,1 % gegenüber dem letzten 
Lagebericht erhöht. 
 
 

                                                 
1 Zu Grunde liegen Angaben des Statistischen Amtes Mecklen-
burg-Vorpommern aus der letzten Erhebung mit Stand vom 
31.12.2004. 

3.3 Anzahl, Ausbaugröße und Art 
kommunaler Kläranlagen 

 
Im Berichtszeitraum bestehen 115 kommunale 
Kläranlagen, die das Abwasser aus Verdichtungs-
gebieten mit 2.000 Einwohnerwerten (EW) und 
mehr beseitigen und spezifischen Anforderungen 
der Kommunalabwasserverordnung unterliegen. In 
Tabelle 3.3-1 sind die Anzahl der Kläranlagen 
gemäß ihrer Ausbaugröße mit den auf sie entfallen-
den Gesamtkapazitäten aufgeführt und in Abbil-
dung 3.3-1 (siehe am Ende des Lageberichts) nach 
Standort und Reinigungsziel dargestellt. 
 
Alle 115 Kläranlagen behandeln das Abwasser 
mindestens biologisch, rein mechanische Kläranla-
gen existieren – auch unter den von der Kommu-
nalabwasserverordnung nicht erfassten kommuna-
len Kläranlagen mit Ausbaugrößen von weniger als 
2.000 Einwohnerwerten – nicht mehr. Sämtliche 
Kläranlagen mit Ausbaugrößen von mehr als 
10.000 Einwohnerwerten verfügen der Anforderung 
der Kommunalabwasserverordnung gemäß über die 
mechanisch-biologische Behandlung hinaus über 
Einrichtungen zur Denitrifikation und Phosphor-
elimination. Wie aus Tabelle 3.3-2 hervorgeht, 
werden diese Techniken teilweise auch bei wesent-
lich kleineren Kläranlagen eingesetzt. 
 
Tabelle 3.3-3 stellt nach Größen differenziert die 
auf den Kläranlagen angewandte Behandlungstech-
nik dar. Bei der überwiegenden Zahl der Kläranla-
gen handelt es sich um konventionelle Be-
lebtschlammanlagen. Diese Anlagenart bietet be-
währte Möglichkeiten, die auf beinahe 90 % der der 
Kommunalabwasserverordnung unterliegenden 
Kläranlagen angewandte weitergehende Abwasser-
behandlung durchzuführen. 
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Tabelle 3.3-1: Anzahl und Gesamtkapazität der kommunalen Kläranlagen, die spezifischen Anforderun-
gen der Kommunalabwasserverordnung unterliegen 

 
 Ausbaugröße 
 2.000 bis 10.000 EW > 10.000 EW 
 absolut [%] absolut [%] 
Anzahl 63 54,8 52 45,2
Gesamtkapazität [EW] 314.000 10,6 2.660.000 89,4
 
 
Tabelle 3.3-2: Nach Reinigungsziel unterschiedene Anzahl der kommunalen Kläranlagen, die spezifischen 

Anforderungen der Kommunalabwasserverordnung unterliegen 
 
 Ausbaugröße 
 2.000 bis 10.000 EW > 10.000 EW 
 absolut [%]* absolut [%]* 
mech.-biologische Behandlung 63 100,0 52 100,0
Nitrifikation 49 77,8 52 100,0
Denitrifikation 40 63,5 52 100,0
Phosphorelimination 22 34,9 52 100,0
* prozentuale Anteile bezogen auf die jeweilige Anzahl in der Größenklasse 
 
 
Tabelle 3.3-3: Nach Behandlungstechnik unterschiedene Anzahl der kommunalen Kläranlagen, die spezi-

fischen Anforderungen der Kommunalabwasserverordnung unterliegen 
 
 Ausbaugröße 
 2.000 bis 10.000 EW > 10.000 EW 
 absolut [%]* absolut [%]* 
Abwasserteich 9 14,3 0 0,0
konv. Belebtschlammanlage 42 66,7 47 90,4
Oxidationsgraben 3 4,8 0 0,0
SBR-Anlage 8 12,6 4 7,7
sonstiges 1 1,6 1 1,9
* prozentuale Anteile bezogen auf die jeweilige Anzahl in der Größenklasse 
 
 
3.4 Anzahl und Ausbaugröße von 

Kläranlagen bestimmter In-
dustriebranchen 

 
Einleitungen aus Betrieben, in denen mehr als 
4.000 Einwohnerwerte biologisch abbaubaren Ab-
wassers anfallen und die bestimmten Branchen 
angehören, unterliegen expliziten Anforderungen 
der Kommunalabwasserverordnung, sofern das 
Abwasser direkt in Gewässer eingeleitet wird. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern sind vier Betriebe 
der Lebensmittelindustrie von Anforderungen an 
die Direkteinleitung betroffen. Die Kläranlagen der 
Betriebe verfügen über Kapazitäten von 30.000 bis 
rund 110.000 Einwohnerwerten. 
 
 
3.5 Reinigungsleistung kommunaler 

Kläranlagen 
 
Im Berichtszeitraum wurde die Konformität der von 
der Kommunalabwasserverordnung erfassten kom-

munalen Kläranlagen geprüft. Danach genügen die 
Einleitungen aller 115 Kläranlagen den Anforde-
rungen. 
 
Die Reinigungsleistung entspricht im Berichtszeit-
raum dem im letzten Lagebericht dargestellten 
Niveau: Hinsichtlich BSB5 beläuft sich der Abbau-
grad auf über 95 % bei Kläranlagen mit Ausbau-
größen von mehr als 10.000 Einwohnerwerten und 
auf über 90 % bei Kläranlagen mit Kapazitäten von 
2.000 bis 10.000 Einwohnerwerten. Hinsichtlich 
der Parameter Nges und Pges erreichen die der An-
forderung nach Stickstoff- und Phosphorelimination 
verbindlich unterliegenden Kläranlagen mit Aus-
baugrößen von mehr als 10.000 Einwohnerwerten 
Abbaugrade von rund 90 % bzw. über 95 %. 
 
 
3.6 Reinigungsleistung von Kläran-

lagen bestimmter Industrie-
branchen 

 
Die Kläranlagen der vier Betriebe der Lebensmittel-
industrie, in denen mehr als 4.000 Einwohnerwerte 
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Abbildung 3.7-1: Ausschöpfungsgrade des kommunalen Klärschlammes an den Schwermetallgrenzwerten 

der Klärschlammverordnung im Jahre 2004 
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Abbildung 3.7-2: Ausschöpfungsgrade des kommunalen Klärschlammes an den Grenzwerten organischer 

Schadstoffe gemäß Klärschlammverordnung im Jahre 2004 
 
 
biologisch abbaubaren Abwassers anfallen, halten 
die Anforderungen der Kommunalabwasser- bzw. 
der Abwasserverordnung ein. 
 
 
3.7 Klärschlammbeseitigung 
 
Nach dem Klärschlammbericht2 für das Jahr 2004 
fallen in dem Berichtsjahr – gerechnet als Tro-
ckenmasse – 41.000 t Klärschlamm auf kommuna-
len Kläranlagen an. Damit bewegt sich die Anfall-
menge auf einem seit spätestens 1997 weitgehend 
gleichbleibenden Niveau. 
 
Die im letzten Lagebericht dargestellte Entwicklung 
zu verringerten Gehalten des Klärschlamms an 
Schwermetallen wie Blei, Cadmium, Quecksilber, 
Zink, Chrom und Nickel hält an. Nur bei Kupfer ist 
nach den seit 1992 durchgeführten Untersuchungen 
                                                 
2 Auswertung des Klärschlammkatasters 2004 der Landwirt-
schaftlichen Fachbehörde Rostock sowie der von den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten für das Jahr 2004 vorgelegten Klär-
schlammdaten durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie 

eine merkliche Erhöhung der Klärschlammbelas-
tung zu beobachten, die allerdings seit 2001 zu 
stagnieren scheint. Trotz der Erhöhung bleibt der 
Kupfergehalt mit einer Ausschöpfung von 60 % 
unter dem nach Klärschlammverordnung vorgege-
benen Grenzwert. Abbildung 3.7-1 zeigt die Aus-
schöpfungsgrade an den Schwermetallgrenzwerten 
der Klärschlammverordnung. 
 
Hinsichtlich der Belastung des Klärschlamms mit 
organischen Schadstoffen setzt sich ebenfalls die 
abnehmende Tendenz fort. Wie Abbildung 3.7-2 
ausweist, liegen auch hier die Gehalte an halogen-
organischen Verbindungen (AOX), der untersuch-
ten sechs besonders umweltrelevanten Isomere der 
polychlorierten Biphenyle (PCB) sowie der poly-
chlorierten Dibenzodioxine/Dibenzofurane (PCDD/ 
F) deutlich unter den von der Klärschlammverord-
nung vorgegebenen Grenzwerten. 
 
Von den 41.000 t Klärschlamm des Jahres 2004 
werden 66 % landwirtschaftlich verwertet, 24 % 
kompostiert, und 10 % verbleiben als Lagerbestän-
de auf dem Gelände der Kläranlagen. Eine ther-
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mische Verwertung des Klärschlamms erfolgt in 
Mecklenburg-Vorpommern nicht. 
 
 
3.8 Investitionen und staatliche 

Förderung 
 
Die Zuwendungen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zum Ausbau von Kläranlagen und 
Kanalisationen betragen im Berichtszeitraum 53,4 
Millionen Euro. Der Umfang der seit 1991 jährlich 
ausgereichten Zuwendungen für Abwassermaß-
nahmen ist in Abbildung 3.8-1 dargestellt. 
 
Mit den zur Verfügung gestellten Fördermitteln 
werden 169 für den Gewässerschutz bedeutsame 
Abwassermaßnahmen unterstützt. Insgesamt flos-
sen von 1991 bis 2006 rund 835 Millionen Euro an 
Zuwendungen in etwa 2.000 Einzelmaßnahmen der 
Abwasserbeseitigung. Das damit ausgelöste Investi-
tionsvolumen wird auf 1,5 Milliarden Euro ge-
schätzt. 
 
Nachdem anfänglich Fördermittel in etwa gleicher 
Größenordnung für Maßnahmen des Kanalisations- 

und des Kläranlagenausbaus bereit gestellt wurden, 
verschiebt sich die Relation seit 1993 deutlich zu 
Gunsten des Kanalbaus. Das Verhältnis der Förder-
anteile Kanalisation und Kläranlagen in den Jahren 
1991 bis 2006 zeigt Abbildung 3.8-2. Es ist davon 
auszugehen, dass auch in den nächsten Jahren die 
Förderung von Kanalbaumaßnahmen vom Umfang 
her dominieren wird. 
 
Seit 1998 fördert das Land Vorhaben zur biologi-
schen Abwasserreinigung mittels Kleinkläranlagen. 
Die Schwerpunktsetzung in der Förderpolitik be-
rücksichtigt, dass langfristig eine erhebliche Zahl 
von Einwohnern ihr Abwasser eigenverantwortlich 
auf den Grundstücken reinigen muss, da eine öf-
fentliche Abwasserentsorgung unwirtschaftlich 
wäre und aus Gewässerschutzgründen nicht zwin-
gend erforderlich ist. Im Berichtszeitraum beträgt 
das Fördermittelvolumen 5,4 Millionen Euro; ins-
gesamt wurden seit 1998 12,4 Millionen Euro aus-
gereicht. Ziel der Landesregierung ist, durch finan-
zielle Unterstützung auch die private dezentrale 
Abwasserbeseitigung bis 2013 auf den für ein mo-
dernes Land erforderlichen Stand zu bringen. Das 
Programm wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.
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Abbildung 3.8-1: Staatliche Zuwendungen für Abwassermaßnahmen in den Jahren 1991 bis 2006 
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Abbildung 3.8-2: Prozentuale Aufteilung der staatlichen Zuwendungen für Abwassermaßnahmen nach Klär-

anlagen und Kanalisation in den Jahren 1991 bis 2006 
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